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Derartige Nutzungen kommen nicht regelmäßig vor. 

Nachdem Interessenten ihren Wunsch nach Nutzung einer kommunalen Sportstätte an die 
Verwaltung herangetragen haben, wird geprüft, ob die Sportanlage für diesen Zweck 
geeignet ist. Sofern freie Kapazitäten zur Verfügung stehen, wird mit der Nutzerin bzw. dem 
Nutzer ein Vertrag über die Nutzung der Sportanlage geschlossen. 

Die Nutzungs- und Vertragsmodalitäten sind in der Sportstättenbenutzungssatzung 
dargelegt. 

Am Sonntag, 10.02.2019, fand ein Testspiel der Frauenbundesligamannschaft des Vfl 
Wolfsburg im Stadion Halle-Neustadt statt. Wie gestaltet sich der Prozess der 
Anmietung solcher Flächen von Vereinen, die nicht in Halle angesiedelt sind? Findet 
eine derartige Nutzung regelmäßig statt? Welche Nutzungsmodalitäten und 
Vertragsmodalitäten in solchen Fällen sind üblich? 

Antwort der Verwaltung: 

TOP: 8.5 

Anfrage von Herrn Helmich zum Testspiel Frauenbundesliga Vfl 

Beschlusskontrolle zur Sitzung des Sportausschusses am 13.02.2019 

21. Februar 2019 Stadt Halle (Saale) 
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